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276 Antidiskriminierungsgesetz

Nach der vorläufigen Drucksache des „Deutschen Bundestages“ hat nicht etwa die Regierung oder eine der als Regierung oder Opposition auftretenden Parteien den Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes eingereicht, sondern dies wurde von einer zusammengewürfelten Gruppe Abgeordneter von SPD und Bolschewisten, die meist als „Grüne“ belieben aufzutreten, bewerkstelligt.

Mit diesem Gesetzesentwurf - wie in letzter Zeit immer häufiger - werden erneut EU-Richtlinien umgesetzt. Wie zu lesen ist, steht die Bundesregierung bei der Umsetzung in zeitlichem Verzug, was zur Konsequenz hat, daß die EU ein Klageverfahren eingeleitet hat. 

Die Diktatur treibt schon längst keine Blüten mehr, sondern die Früchte sind weithin sichtbar im Wachsen begriffen. Wem sie, ob noch unreif oder dann zur vollen Entfaltung gekommen, auf den Kopf fallen werden, das kann sich jeder selbst ausmalen. 

Künftig also darf nichts und niemand „diskriminiert“ werden, was nichts anderes bedeutet: Alles hat gleich zu sein und selbst dort, wo es offenkundig keine Gleichheit gibt, darf diese nicht zu einer „nachteiligen“ Behandlung führen. Ob Geschlecht, Hautfarbe, schwul oder lesbisch, ob Moslem, Christ oder was auch immer und woher auch immer, ob über 70 oder unter 10, niemand darf benachteiligt werden. 

Mit zwischenzeitlich fast schon standardisiertem Geschick - politologisch und soziologisch kreativ formuliert - wird der liberale Einheitsmensch gesetzlich geradeaus-liberalisiert. Nachdem jedem längst der Strang des Europäischen Haftbefehls umgelegt ist, Gesetze und Verordnungen in völlig unüberschaubarer Masse den aufrechten Gang kaum noch zulassen, da werden nun solche Scheuklappen angelegt, bei denen selbst Sympathie und Antipathie zum Unterlaß verdonnert werden. Denn: Es könnte ja eine Diskriminierung sein. Und für solche ist ein jeder schadenersatzpflichtig! Und weil dieses Gesetzesvorhaben ein äußerst durchdachtes Vorhaben ist, haben seine Schöpfer auch noch festgelegt, daß nicht etwa der arme Diskriminierte nachweisen muß, daß er da von wem diskriminiert wurde, nein, der Angeklagte, der der Diskriminierung Beschuldigte, muß beweisen, daß er nicht diskriminiert hat! Daß hier das gesamte Rechtsgefüge auf den Kopf gestellt wird, ist fast schon banal, kann doch in dem zum Gewürge pervertierten Gefüge ein Recht nur noch von jenen gesehen werden, die solchem ihr tägliches Brot verdanken. Hier geht es nicht etwa um irgend ein neues Recht, hier geht es darum, das Chaos zur Pflicht zu machen. 

Wer dem eigentlichen Hintergedanken der doch der Menschenwürde so sehr verpflichteten EU-Diktatur nachspürt, der dürfte sehr schnell darauf kommen, daß es bei diesem Vorhaben um nichts anderes geht als um Zwangsintegration. Nicht allein Menschenmassen um den Globus karren und Völker durcheinanderwirbeln, um sie aufzulösen, führt zur endgültigen „Individualisierung“, sondern erst, wenn es gelingt, daß der Wohnungsnachbar den Wohnungsnachbarn nicht mehr versteht, wenn der Arbeitskollege den Arbeitskollegen nicht mehr interessiert, wenn multi-kulti und kunter-bunti endlich überall und flächendeckend sichtbare Realität ist, dann ist das plutokratisch geforderte Chaos erreicht, auf dem dann die noch erheblich zu steigernden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen nicht etwa aufgezwängt, sondern von den ins Chaos Gestürzten selbst gefordert und begrüßt werden. 

Ist das Antidiskriminierungsgesetzt in Kraft, dann wird jeder Wohnungsvermieter, Dienstleister oder Arbeitgeber nicht mehr nach Qualifikation oder vielleicht sogar persönlichen Erwägungen eine Anfrage oder Bewerbung bearbeiten können, sondern er wird immer den umfangreichen Diskriminierungskatalog zur Hand nehmen und prüfen, ob denn da nicht etwa jemand vor ihm steht, der nicht benachteiligt werden darf. Wird diese Prüfung versäumt, so kann das sehr teuer werden. Denn der Abgelehnte ist allein mit der Ablehnung schon diskriminiert und hat Anspruch auf Schadenersatz. Diesen Anspruch durchzusetzen braucht der Diskriminierte nicht mehr zu tun, als sich an eine der Organisationen zu wenden, die - natürlich finanziert aus Steuergeldern – seine Ansprüche dann rechtlich einklagt. Und will es der Diskriminierte sich dann besonders leicht machen, so kann er seine Ansprüche an besagte Organisation gleich abtreten. Es steht also zu vermuten, daß, sobald das neue Gleichmachungsgesetz in Kraft ist, sich eine rege Anfrage- und Reisetätigkeit entfalten wird, um Schadenersatzansprüche zu produzieren. Für die Reisenden aller Länder und sonstiger Diskriminierungssparten bietet sich ein breites Spektrum für ein Zubrot, welches sich natürlich auch zum Haupterwerb ausgestalten läßt. 

Nun braucht nicht darauf gewartet zu werden, wie die „Rechtsprechung“ die Angelegenheit handhaben wird. Dies kann sich jeder an den berühmten drei Fingern selbst abzählen: Nur der Vermieter, nur der Arbeitgeber wird den Nachweis führen können, daß er nicht diskriminiert hat und damit auch nicht schadenersatzpflichtig ist, der in seinem Haus oder in seiner Firma bereits eine größere Zahl derer beschäftigt, die unter den Schutz des Antidiskriminierungsgesetzes fallen. Und damit hat dann dieses Wundergesetz des Chaos, nach dem einzig der normale Deutsche nicht schutzwürdig ist, daß Gewollte erreicht. Nicht mehr multi-kulti lautet die Devise (wo keine Kultur mehr vorhanden ist, da kann es auch kein Nebeneinander von Kulturen geben), sondern über alle nur denkbaren Merkmale wird die künftige kunti-bunti-Gesellschaft zusammengebaut, in der sich jeder nur noch um sich selbst kümmern wird.

Damit haben wir aber im eigentlichen Sinne die tatsächlich verfolgte Absichte der politischen „Macher“ noch immer nicht konkret angesprochen. Diese liegt darin, europaweit sogenannte „Randgruppen“ aufzuwerten und zu einem neuen politischen Block - eine Interessengemeinschaft – zusammen und den im Gesetz nicht genannten entgegenzustellen. Nicht nur alle sind gleich, sondern die „Randgruppen“ sind die Gleichesten von allen Gleichen. Unter dem Titel der Antidiskriminierung werden hier Privilegien zugewiesen, die sich die Privilegierten selbst nie zugestanden haben würden, die sie aber nach diesem Gesetz sich nicht mehr etwa erwerben müssen, die ihnen auch nicht etwa geschenkt wurde, sondern die ihnen ganz einfach zustehen. Nach diesem Gesetzesvorhaben sind sie Gleichberechtigt. Ganz einfach so! Damit dieser politische Kunstgriff nicht jedermann direkt auffällt, war man auf Gesetzgebungsseite so weitschauend, auch Gruppen – wie z.B. Frauen – aufzunehmen, die eine solche „Aufwertung“ überhaupt nicht bedürfen. Für den europaweit geplanten Konflikt werden die Truppenkontingente zusammengestellt. Erst diese Betrachtung zeigt: Anlgo-amerikanische, polito- und soziologisch durchdachte Politik im bekannten Stil eben.

Im Hinblick auf die letzten vorhandenen Reste des Mittelstande, der sich trotz Basel II, Verwaltungs- und Kostendruck noch immer nicht für einen ausländischen Produktionsstandort entschieden hat, rückt die Frage, wann er denn nun endlich das Handtuch wirft, mit diesem Chaosgesetz einen weiteren Schritt näher.

Jetzt wäre fast das Wichtigste übersehen worden: Da gibt es ja noch die demokratisch gewählten Volksvertreter im Deutschen Bundestag, die diesem Gesetz überhaupt erst einmal zustimmen müssen. Auf die konnten sich die Wähler doch nun schon immer verlassen. Oder sollte auch diesmal wieder der alte Ausspruch zutreffen: Keiner glaubt, daß sie so lügen, wie sie lügen?
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